
 
 
 
  

I. PREISBESTANDTEILE 
 
1. Grundpreis 

Der Grundpreis ist das von der abgenommenen Wärmemenge unabhängige 
Entgelt für die an der Übergabestelle vom FVU bereitgestellte Leistung (Wär-
me für Raumheizung, Wassererwärmung etc.). Er richtet sich nach dem jewei-
ligen vertraglich vereinbarten Gesamtanschlusswert in kW. 
 

2. Arbeitspreis 
Der Arbeitspreis ist das Entgelt für die tatsächlich gelieferte Wärmemenge in 
kWh.  
 

3. Vorhalte- und Messgebühr 
Die Vorhalte- und Messgebühr ist das Entgelt für die Vorhaltung, Wartung und 
Ablesung der in den Anschlussanlagen installierten Messgeräte. 
 

II. TARIFE 
 
Tarif A 
Der Tarif A gilt für alle Abnehmer, deren Anlagen-Anschlusswert bis 100 kW 
beträgt. 
 
1. Grundpreis:  entfällt 
2. Arbeitspreis: 0,03732 €/kWh 
3. Vorhalte- und 
    Messgebühr: 5,97 €/Monat 
 
Tarif B 
Der Tarif B gilt für alle Abnehmer, deren Anlagen-Anschlusswert 100 kW über-
steigt und deren jährliche Vollbenutzungsstunden im Rahmen der üblichen 
Norm liegen. 
 
1. Grundpreis:                20,07€/kW Anschlusswert 
2. Arbeitspreis:                 0,02659 €/kWh 
3. Vorhalte-und Messgebühr bei Anschlusswert/Monat: 

über 100 - 200 kW  9,56 € 
über 200 - 400 kW  11,94 € 
über 400 - 1.000 kW  16,13 € 
über 1.000 - 2.500 kW  20,91 € 
über 2.500 - 4.500 kW  23,89 € 
über 4.500 - 8.000 kW  28,67 € 

    mehr als 8.000 kW  -  nach Vereinbarung 
 
Sondervereinbarungen 
Für alle Abnehmer, deren Anlagen-Anschlusswert 100 kW übersteigt und de-
ren Jahres-Vollbenutzungsstunden außerhalb der üblichen Norm liegen, sind 
gesonderte Vereinbarungen zu treffen. 
 

III. HAUSANSCHLUSSKOSTENBEITRAG 
 
Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist gemäß § 10 Abs. 5 der AVB 
FernwärmeV berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung eines Hau-
sanschlußkostenbeitrages zu verlangen, der auf Basis der tatsächlichen Bau-
kosten ermittelt wird. 
 

IV. PREISÄNDERUNG 
 
Die in den Tarifen A und B aufgeführten Preise beziehen sich auf den Preis-
stand April 1983. Sie verändern sich gemäß den nachstehenden Preisrevi-
sionsformeln: 
 
Tarif A 
Arbeitspreis:     AP = AP0 (0,1 + 0,4 L + 0,4 K + 0,1 HEL) 
                                                         L0        K0         HEL0 
 
Vorhalte- und Messgebühr:      VM = VM0 (0,2 + 0,4 L + 0,4 IM) 
                                                                                 L0         IM0 
 
Tarif B 
Grundpreis:  GP = GP0 (0,2 + 0,4 L + 0,4 IM) 
                                                     L0         IM0 
 
Arbeitspreis:  AP = AP0 (0,1 HEL + 0,9 K) 
                                              HEL0         K0 
 
Vorhalte- und Messgebühr:      VM = VM0 (0,2 + 0,4 L + 0,4 IM) 
                                                                                 L0         IM0 
Dabei bedeuten: 
 
GP = neuer Grundpreis 
GP0 = Grundpreis Stand April 1983 
AP = neuer Arbeitspreis 
AP0 = Arbeitspreis Stand April 1983 
VM = neue Vorhalte- und Messgebühr 
VM0 = Vorhalte- und Messgebühr Stand April 1983 
L         =       neueste tarifliche Basisvergütung in der Vergütungs-     
                       tungsgruppe B 2 laut Tarifvertrag für Arbeitnehmer 
                       der Mitglieder des Arbeitgeberverbandes von Gas-,   
                       Wasser und Elektrizitätsunternehmen e. V. 
L0         =       tarifliche Anfangsvergütung für Heizer in der Tarifgruppe 6   
            

    
    
    
    
    
    
   (siehe L); Stand April 1983: 7,06 €/h - 173 h im Monat 

Aufgrund der Umstellung der Vergütungstabelle ab 01.07.2007 
wurde auch die Bezeichnung der Tarifgruppe geändert. Die bisher 
gültige Anfangsvergütung in Tarifgruppe 6 wird ersetzt durch die 
neue Basisvergütung in der Vergütungsgruppe B 2.  
Lohnvorteile irgendwelcher Art, die über den Stand vom April 1983 
hinaus aufgrund des Tarifvertrags zusätzlich zur tariflichen Vergü-
tung gewährt werden (z. B. Verkürzung der Arbeitszeit, Lohnzula-
gen, usw.), werden bei der Preisrevision entsprechend berücksich-
tigt. 

K      = neuer quartalsweise ermittelter Preis je Euro und Tonne SKE frei 
deutsche Grenze für Kraftwerkssteinkohle, veröffentlicht vom Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. 

K0      = Basiswert für Kraftwerkssteinkohle frei deutsche Grenze (siehe K) : 
38,54  

HEL   =    neuer durchschnittlicher bzw. der dem Abrechnungsmonat voran-
gegangene Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (In-
landsabsatz) Gruppe Heizöl, leicht, veröffentlicht vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden, in der Fachserie 17, Reihe 2 unter der lfd. 
Nr. 177, GP-Nr : 192026007 

HEL0   =   Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), 
Gruppe Heizöl leicht; Stand April 1983: 69,3 (Basis 2005 = 100) 

IM       =  neuer durchschnittlicher bzw. der dem Abrechnungsmonat voran-
gegangene Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (In-
landsabsatz), Gruppe Dampfkessel, veröffentlicht vom Statisti-
schen Bundesamt, Wiesbaden, in Fachserie 17, Reihe 2 unter der 
lfd. Nr. 317, GP-Nr : 253 

IM0      =   Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), 
Gruppe Dampfkessel, Stand April 1983: 55,5 (Basis 2005 = 100) 

 
Eine Revision des Grundpreises erfolgt bei einer Lohnänderung zum 1. des 
der Änderung folgenden Monats. Bei dieser Revision wird der Änderungsfaktor 
“Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe Dampfkessel“ mit 
dem jeweils aktuellen Indexwert ebenfalls berücksichtigt. 
Die Revision der Arbeitspreise erfolgt bei einer Änderung des Lohnes bzw. des 
Preises für Kraftwerkssteinkohle zum 1. des der Änderung folgenden Monats. 
Bei dieser Revision wird der Änderungsfaktor “Index der Erzeugerpreise ge-
werblicher Produkte, Gruppe Heizöl, extra leicht“ mit dem jeweils aktuellen In-
dexwert ebenfalls berücksichtigt. 
Abweichend von Ziffer 1. kann das FVU zusätzlich eine Revision des Grund-
preises verlangen, wenn sich der Preisbildungsfaktor “Index der Erzeugerprei-
se gewerblicher Produkte, Gruppe Dampfkessel“ um mehr als 10 %, bezogen 
auf die letzte Revision, verändert hat. 
Abweichend von Ziffer 2. kann das FVU zusätzlich eine Revision des Arbeits-
preises verlangen, wenn sich der Preisbildungsfaktor “Index der Erzeugerprei-
se gewerblicher Produkte, Gruppe Heizöl, extra leicht“ um mehr als 10 %, be-
zogen auf die letzte Revision, verändert hat. 
Die Anpassung der Vorhalte- und Messgebühr erfolgt jeweils zum Zeitpunkt 
der Grundpreisänderung. 
 

V. WÄRMEMESSUNG 
 
Die Messung der abgenommenen Wärme erfolgt in der Übergabestation des 
Kunden durch einen dort installierten Wärmemengenzähler. 
 
Das FVU ist berechtigt, eine Einschätzung des Wärmeverbrauchs vorzuneh-
men, falls der Wärmemengenzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert. Im üb-
rigen gelten die §§ 20 und 21 der AVBFernwärmeV. 

 
VI. RECHNUNGSLEGUNG UND BEZAHLUNG 

 
a)  Die Rechnungslegung erfolgt unter Berücksichtigung der im Abrechungs-

zeitraum erfolgten Preisänderungen in der Regel nach Ablauf eines Ka-
lenderjahres. 

b) Werden Zahlungen nicht zum Zeitpunkt der Fälligkeit geleistet, so wird für 
jede schriftliche Mahnung eine Pauschale von z. Zt. 5,00 € einschließlich 
der Mehrwertsteuer, berechnet. 

c) Bei Zahlungsverzug kann das FVU Verzugszinsen in Höhe des von ihm 
zu zahlenden  

 banküblichen Zinssatzes berechnen. 
 
VII. ÄNDERUNG DES MESS- UND ABRECHNUNGSSYSTEMS 

 
Die in Ziffer V enthaltene Bestimmung über die Wärmemessung sowie die in 
Ziffer VI enthaltenen Bestimmungen über die Rechnungslegung und Bezah-
lung können von FVU durch öffentliche Bekanntgabe geändert werden. 
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